
  
Kantonsrat 

Parlamentsdienste  

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission 

Antrag 
 Vom 4. Juni 2020 
  
 Nr. RG 0059/2020 
  
  
Teilrevision Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG) 

  
Ziffer I. 
 
§ 65 Fachstelle für Standortförderung und Beirat, neuer Absatz 2bis soll lauten: 
 
Sie dient als zentrale Anlauf-, Informations- und Koordinationsstelle für Anliegen der Unter-
nehmen. 
 
§ 71 Gewährung von Fördermassnahmen, Absatz 6 soll gestrichen werden. 
 
 
Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrates. 
 
 
Für die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission: 
Präsident: Aktuarin: 
Hugo Schumacher Susanne Stebler 
 
 
Sprecher/in der Kommission: Hugo Schumacher 
 
 
 
 

Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 16. Juni 2020 dem Antrag zu § 65 Absatz 

2bis zugestimmt und lehnt den Antrag zu § 71 Absatz 6 ab (siehe Rückseite). 

 



 

 

 
 

Regierungsratsbeschluss vom 16. Juni 2020  

 
 Nr. 2020/902  

Teilrevision Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG) 
Stellungnahme des Regierungsrates zum Änderungsantrag der UMBAWIKO vom 
4. Juni 2020 (RG 0059/2020) 
  

1. Ausgangslage 

Die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission hat an ihrer Sitzung vom 4. Juni 2020 die obge-
nannte Vorlage des Regierungsrates (RRB Nr. 2020/667 vom 28. April 2020) behandelt. Dem Be-
schlussesentwurf hat sie mit zwei Änderungsanträgen zugestimmt. Die Änderungsanträge der 
Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission lauten: 

§ 65 Fachstelle für Standortförderung und Beirat, neuer Absatz 2bis soll lauten: 

Sie dient als zentrale Anlauf-, Informations- und Koordinationsstelle für Anliegen der Unter-
nehmen. 

§ 71 Gewährung von Fördermassnahmen, Absatz 6 soll gestrichen werden. 

2. Erwägungen 

Dem Änderungsantrag zu § 65 Abs. 2bis kann zugestimmt werden. 

Das Verlangen nach vermehrter Transparenz betreffend gewährter Förderungsmassnahmen hat 
in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren stark zugenommen. In diesem Sinn veröffentlicht das 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO bereits jetzt Vorhaben, für die Erleichterungen der Bun-
dessteuer gewährt werden. Dabei wird eine Liste mit den Namen der Unternehmen, dem Ort 
und Kanton sowie der Grössenordnung der Zahl der Arbeitsplätze, die dadurch geschaffen oder 
neu ausgerichtet werden sollen, herausgegeben. Folgerichtig sollen deshalb auch die gewährten 
Erleichterungen der Kantons- und Gemeindesteuern veröffentlicht werden. Mit dem neu ge-
schaffenen § 71 Absatz 6 erfüllen wir zudem einen Teil des Auftrages der Fraktion der Grünen 
"Wirtschaftsförderung mit Transparenz" (KRB vom 4. Juli 2018, A 0174/2017). Wir lehnen aus 
den dargelegten Gründen den Antrag der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission zu § 71 
Absatz 6 ab. 

3. Beschluss 

3.1 Dem Änderungsantrag der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission vom 4. Juni 2020 
zu § 65 Absatz 2bis wird zugestimmt. 
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3.2 Der Änderungsantrag der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission vom 4. Juni 2020 
zu § 71 Absatz 6 wird abgelehnt. 

 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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